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Vorbemerkung

Zur Umsetzung der Förderung von Investitionen nach Art. 73 und 
Art. 74 der Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für 
die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäi-
schen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategie-
pläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, die auf der Grundlage 
der Interventionen

EL-0403 – „Einzelbetriebliche produktive Investitionen in landwirt-
schaftlichen Unternehmen“

und

EL-0411 – „ Investit ionen in die Schaf fung und Entwicklung 
nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten in landwirtschaftlichen Be-
trieben (Förderung der Diversifizierung landwirtschaftlicher Be-
triebe (FID))“
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des nationalen GAP-Strategieplans 2023–2027 in Hessen mit Be-
teiligung des ELER und in Übereinstimmung mit der Verordnung 
2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Über-
wachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 finanziert werden,

sowie

hinsichtlich der Abfinanzierung von geförderten Investitionen der 
ELER-Teilmaßnahmen 4.1 und 6.4 des Entwicklungsplans für den 
ländlichen Raum des Landes Hessen (EPLR Hessen 2014–2022) 
unter Berücksichtigung der bis zum 31. Dezember 2025 noch an-
zuwendenden Vorschriften der

– Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Be-
stimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-
schen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäi-
schen Meeres- und Fischereifonds,

– Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung 
der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER-Verordnung),

– Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Fi-
nanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) 
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des 
Rates,

– Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Dezember 2020 mit Übergangs-
bestimmungen für Förderung aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EGFL) in den Jahren 2021 und 2022 und zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 
und (EU) Nr. 1307/2013 in Bezug auf Mittel und Anwendbar-
keit in den Jahren 2021 und 2022 und der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Mittel und der Aufteilung dieser 
Förderung in den Jahren 2021 und 2022

und der zu diesen Verordnungen erlassenen Durchführungsver-
ordnungen und Delegierten Verordnungen in den jeweils gelten-
den Fassungen,

und aufgrund von

§ 4 des Hessischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 
und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Hessisches 
Klimagesetz – HKlimaG) vom 26. Januar 2023 (GVBl. S. 42)

sowie

§ 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in der Fas-
sung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch 
Artikelgesetz vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2231),

werden unter Beachtung der vom Planungsausschuss für Agrar-
struktur und Küstenschutz (PLANAK) beschlossenen Förderungs-
grundsätze nachstehende Richtlinien erlassen.

Begriffsbestimmungen

a) Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen entsprechen der 
 

Gruppenfreistellungsverordnung)1.

1 Verordnung (EU) 2022/2472 vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in An-
wendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 327 S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung.
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b) Kooperationen im Rahmen der Agrarinvestitionsförderung 
sind Zusammenschlüsse

– von mindestens zwei landwirtschaftlichen Betrieben („kol-
lektive Investitionen“)

– von Landwirten oder Unternehmen der Verarbeitung und 
Vermarktung, die mit weiteren Landwir ten und Einrich-
tungen zusammenarbeiten. Die Organisationen und Ein-
richtungen der Land- und Ernährungswirtschaft müssen 
überwiegend von Mitgliedern aus land- und ernährungs-
wirtschaftlichen Unternehmen getragen werden und auf 
vertraglicher Grundlage zusammenarbeiten.

Diese Zusammenarbeit bezieht sich vor allem auf Investitio-
nen.

c) Operationelle Gruppen (OG) nach Art. 56 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 oder Art. 127 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
2021/2115 sind Teil der Europäischen Innovationspartnerschaft 
für Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (EIP 
Agri). Sie werden von Landwirten und/oder Unternehmen der 
Verarbeitung und Vermarktung in Verbindung mit anderen Inte-
ressengruppen, wie zum Beispiel Forschern und Beratern, mit 
dem Ziel gegründet, innovative Erzeugnisse, Verfahren, Pro-
zesse und Technologien zu entwickeln, durchzuführen und zu 
begleiten.

d) Anhang I-Erzeugnisse sind die in Anhang I zu Art. 38 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) aufgeführten Erzeugnisse.

e) Junglandwirt ist eine Person, die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung höchstens 40 Jahre alt ist, über eine ausreichende be-

-
wirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlässt. Im Übrigen 

-
sichtlich der vom Leiter des Betriebs zu erfüllenden Vorausset-

Ausbildungsanforderungen.

f) Nichtproduktive Investitionen sind Investitionen, die nicht zu 
einer erheblichen Steigerung des Wertes des Betriebes oder 
seiner Rentabilität führen. Sie dienen zur Verwirklichung von 
im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 oder der Ver-
ordnung (EU) 2021/2115 verfolgten Agrarumwelt- und Klima-
zielen, vor allem nach Art. 5 Nummer 5 Buchst. d) der Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 oder Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) bis f) 
der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115.

Teil I
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)

1. Ziel und Zweck der Förderung

Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, 
besonders umwelt- und klimaschonenden, besonders tier-
gerechten, multifunktionalen und witterungsbedingten Risi-
ken vorbeugenden Landwirtschaft können investive Maß-
nahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen gefördert 
werden.

Unterstützt werden Maßnahmen zur

a) Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen;

b) Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten 
oder

c) Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung;

unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung des 
Verbraucher-, Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes sowie

d) zur Verbesserung der spezifischen Umwelt- und Klima-
schutzleistungen der landwirtschaftlichen Unternehmen, 
insbesondere zur Emissionsminderung

oder

e) zur Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen 
gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse.

Für die Umsetzung des AFP in Hessen innerhalb der 
EU-Förderperiode 2023–2027 ist geplant, einschließlich 

-
destens 3 Prozent2 der landwirtschaftlichen Unternehmen 
in Hessen zu unterstützen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschaftsgü-
ter, die

2 Berechnungsgrundlage: 15.100 landwirtschaftliche Betriebe in Hes-
sen nach Landwirtschaftszählung (LZ) 2020, Hessisches Statistisches 
Landesamt

a) die Voraussetzungen des Art. 73 Abs. 2 in Verbindung 
mit Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2021/2115 bezie-
hungsweise

b) die Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 Buchst. a) der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 zur Verbesserung der 
Gesamtleistung und Nachhaltigkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebes erfüllen,

c) die Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 Buchst. d) der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 hinsichtlich nichtproduk-
tiver Investitionen erfüllen oder

d) die Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 hinsichtlich vorbeugen-
der Maßnahmen zur Verringerung der Folgen von wahr-
scheinlichen Naturkatastrophen, widrigen Witterungs-
verhältnissen und Katastrophenereignissen erfüllen, 
sowie 

e) der Erzeugung, Verarbeitung oder Vermarktung von An-
hang I-Erzeugnissen dienen, sofern sie nicht an den 
Endverbraucher in für diesen Zweck vorgesehenen Räu-
men oder Einrichtungen durch einen Landwirt erstver-
kauft werden und

f) durch Schaffung der baulichen und technischen Vor-
aussetzungen einem oder mehreren der unter Nr. 1 ge-
nannten Zuwendungszwecke dienen.

Darüber hinaus sind besondere Anforderungen

g) in mindestens einem der Bereiche Verbraucher-, Um-
welt- oder Klimaschutz

und zusätzlich

h) im Falle von Stallbauinvestitionen im Bereich Tierschutz 
entsprechend den Vorgaben der Anlage 1 zu erfüllen.

Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Natur-
katastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhält-
nisse (u. a. Frostschutzberegnung, Hagelschutz, Stark-
regenschutz) sind von den besonderen Anforderungen 
ausgenommen. Hierunter fallen nach der Teilintervention 
EL-0403-01 des GAP-Strategieplans 2023–2027 in der je-
weils geltenden Fassung auch Investitionen in die Präven-
tion vor Tierseuchen (zum Beispiel Maßnahmen der Bio-
sicherheit, insbesondere auch im Schweinesektor) und 

Die besonderen Anforderungen

– des Verbraucherschutzes werden erfüllt, wenn die 
Herstellung der Produkte nach Qualitätsregelungen 
nach Art. 20 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2022/2472 
oder im Rahmen der Stärkung regionaler Wertschöp-
fungsketten erfolgt,

– des Umwelt- und Klimaschutzes sind in geeigneter 
Weise, insbesondere durch eine Verbesserung der Effi-
zienz des Ressourceneinsatzes (zum Beispiel von Was-
ser und/oder Energie) oder durch eine Verringerung 
der Stoffausträge oder der Emissionen nachzuweisen. 
Diese Anforderungen sind zum Beispiel durch Einhal-
tung der Vorgaben nach Anlage 5 erfüllt.

Informationen zu den besonderen Anforderungen werden 
den Antragsberechtigten im Rahmen des „Merkblatts zum 
Förderantrag für das Einzelbetriebliche Förderungspro-
gramm (EFP)“ zur Verfügung gestellt.

2.2 Förderungsfähiges Investitionsvolumen

 Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen, soweit sie für die zu fördernden 
Vorhaben notwendig sind:

– Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweg-
lichem Vermögen;

– Investitionen in Bewässerungsanlagen3, sofern sie die 
allgemeinen Vorgaben nach Art. 14 Abs. 6 f) der Verord-
nung (EU) 2022/2472 erfüllen und eine Wassereinspa-
rung erreicht wird, die den in Art. 14 Abs. 6 Buchst. f) 
Unterbuchst. v) dieser Verordnung festgelegten Min-
destwerten für das jeweilige Vorhaben entspricht.

Bei der Erstanschaf fung kann nur wassersparende 
Technik gefördert werden. Die zuständige Landesbe-
hörde prüft, ob für das Gebiet, in dem die Investition ge-

3 Die Förderung von Investitionen in Bewässerungsanlagen wird in Hessen 
ausschließlich außerhalb der Intervention EL-0403 des GAP-Strategie-
plans 2023–2027 mit Mitteln der GAK unter Anwendung des Staats-
beihilfenrechts auf der Grundlage der Freistellung SA.108425 des 
GAK-Förderbereichs 2A, Maßnahme 1.0 angeboten.
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tätigt werden soll, eine weitere Genehmigung zur Was-
serentnahme erteilt werden kann.

– Investitionen in Frostschutzberegnungsanlagen aus-
schließlich für Sonderkulturen.

– Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der Innenwirt-
schaft, einschließlich der für den Produktionsprozess 
notwendigen Computersoftware, bis zum marktüblichen 
Wert des Wirtschaftsgutes,

– Kauf von neuen Maschinen und Geräten der Außenwirt-
schaft, die zu einer deutlichen Minderung von Emissio-
nen bei der Aufbringung von Wirtschaftsdüngern oder 
zu einer deutlichen Minderung von Umweltbelastungen 
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder zu 
einer deutlichen Minderung von Umweltbelastungen 
durch gezielte Unkrautbekämpfung mittels neuartiger 
mechanischer Verfahren führen.4 Die Förderung dieser 
Vorhaben ist aufgrund des PLANAK-Beschlusses vom 
21. September 2020 vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-
zember 2024 für eine Umsetzung mit Mitteln der GAK 
sowie des ELER ausgesetzt.

– allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und In-
genieurleistungen, Baugenehmigungen sowie für Be-
ratung, Betreuung von baulichen Investitionen, Durch-
führbarkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten und 
Lizenzen, sofern sie Teil einer durchgeführten Investi-
tion sind.

2.3 Eingeschränkte Förderung

2.3.1 Begrenzung der Tierplätze bei Investitionen in die Tier-
haltung

Investitionen in bauliche und technische Anlagen der Tier-
haltung sind förderfähig, sofern die vorhandenen und ge-
planten Tierplätze im antragstellenden Unternehmen die im 
„Merkblatt zum Förderantrag für das Einzelbetriebliche För-
derungsprogramm (EFP)“ festgelegte Anzahl an Tierplät-
zen für die dort aufgeführten Tierarten nicht überschreiten.

Bei der Ermittlung der vorhandenen Tierplätze sind sowohl 
die Tierplätze zu Grunde zu legen, die im antragstellen-
den Unternehmen vorhanden sind, als auch die Tierplätze 
von Unternehmen, an denen das antragstellende Unterneh-
men oder dessen Betriebsinhaberin/Betriebsinhaber oder 
Gesellschafterin/Gesellschafter oder deren Ehe-/Lebens-
partnerin/Ehe-/Lebenspartner5 beteiligt sind. Bei Unter-
nehmensteilungen innerhalb der letzten beiden Jahre vor 
der Antragstellung sind bei der Ermittlung der vorhande-
nen Tierplätze die vor der Teilung vorhandenen Tierplätze 
zu Grunde zu legen.

Hält das Unternehmen verschiedene Tierarten, sind diese 
anteilig, gemessen an der jeweiligen Obergrenze, zu be-
rücksichtigen.

Diese Begrenzung der Tierplätze ist ausgenommen bei 
Investitionsvorhaben, für die eine Zuwendung nach den 
Nr. 5.2.1 b), 5.2.1 c), 5.2.1 f) und 5.2.1 g) gewährt wird.

2.3.2 Flächenbindung der Tierhaltung

Der Viehbesatz des landwirtschaftlichen Unternehmens 
darf nach Durchführung der Investition den Wert 2,0 Groß-
vieheinheiten je Hektar selbst bewirtschafteter landwirt-
schaftlich genutzter Fläche nicht überschreiten.

Darüberhinausgehende Vorgaben des landwirtschaftlichen 
Fachrechts bleiben unberührt.

Die Berechnung des Viehbesatzes in Großvieheinheiten 
erfolgt nach dem Umrechnungsschlüssel in Anlage 4.

Der Nachweis ist anhand des Investitionskonzeptes und 
ggf. anhand von ergänzenden Erläuterungen zu erbringen.

2.3.3 Betreuung

Die Gebühren für die Betreuung von Investitionsvorhaben 
sind bei einem förderfähigen baulichen Investitionsvolumen 
von mehr als 100.000 Euro förderungsfähig.

2.4 Förderausschluss

Von der Förderung sind ausgeschlossen:

a) Landankauf

b) der Erwerb von Produktionsrechten, Zahlungsansprü-
chen und Gesellschaftsanteilen, Tieren, Pflanzrechten 
oder Pflanzen, es sei denn, sie dienen der Anlage von 

4 Die förderfähigen Maschinen und Geräte sind in Anlage 5 aufgeführt. 
5 Lebenspar tnerin/Lebenspar tner im Sinne des Gesetzes über die 

Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – 
LPartG) in der jeweils geltenden Fassung

Dauerkulturen, sowie die Anpflanzung einjähriger Kul-
turen, Entwässerungsarbeiten und Ersatzinvestitionen,

c) Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft, mit Aus-
nahme der in Nr. 2.2 genannten Maschinen und Geräte,

d) laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlich-
keiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und 
Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen,

e) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

f) Investitionen in Wohnungen und Verwaltungsgebäude,

g) Maschinen- und Erntelagerhallen mit Ausnahme klima-
tisierter Lagerräume für Obst-, Gemüse und sonstige 
Sonderkulturen, wenn sie die im „Merkblatt zum Förder-
antrag für das Einzelbetriebliche Förderungsprogramm 
(EFP)“ vorgegebenen besonderen Anforderungen an 
den Ressourcenschutz erfüllen, sowie mit Ausnahme 
von Lagerräumen für Grobfutter im Zusammenhang mit 
der eigenbetrieblichen Umsetzung besonders tierge-
rechter oder standortangepasster Produktionsverfahren,

h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammenhän-
gende bauliche Anlagen und technische Einrichtungen, 
die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
oder das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) be-
günstigt werden können,

i) Investitionen in die Herstellung von Erzeugnissen zur 
Imitation oder Substitution von Milch oder Milcherzeug-
nissen,

j) Investitionen in den Bereichen Aquakultur und Binnen-
fischerei,

k) Investitionen zur Erfüllung geltender EU-Normen,

l) Vorhaben, deren Förderung zu einem Verstoß gegen in 
der Verordnung (EU) Nr. 1308/20136 festgelegte Verbote 
und Beschränkungen führen würde.

3. Zuwendungsempfänger

Gefördert werden Kleinst-, kleine oder mittlere Unter-
nehmen im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) 
2022/2472, unbeschadet der gewählten Rechtsform, wenn

entweder

– deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr 
als 25 Prozent Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bo-
denbewirtschaftung oder durch mit Bodenbewirtschaf-
tung verbundene Tierhaltung pflanzliche oder tierische 
Erzeugnisse zu gewinnen und

– die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alterssicherung 
der Landwirte (ALG) genannte Mindestgröße erreicht 
oder überschritten wird

oder

– das Unternehmen einen landwirtschaftlichen Betrieb be-
wirtschaftet und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige 
oder mildtätige Zwecke verfolgt.

Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch die Im-
kerei sowie die Wanderschäferei.

Nicht gefördert werden Unternehmen,

– bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand 
mehr als 25 Prozent des Eigenkapitals des Unterneh-
mens beträgt,

– die s ich nach Ar t . 2 Nr. 59 der Verordnung (EU) 
2022/2472 in Verbindung mit Art. 2 Nr. 18 der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 in der jeweils geltenden Fas-
sung in Schwierigkeiten befinden,

– die einer Rückforderungsanordnung auf Grund eines 
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung 
der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe 
mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet haben

oder

– deren Inhaber Bezieher von Landwirtschaftlichem Al-
tersgeld oder von vergleichbaren gesetzlichen Alters-
renten und Pensionen sind.

6 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Markt-
organisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 922 /72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) 
Nr. 1037/2001 und (EG) 1234/2007.
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4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Allgemeine Anforderungen

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsemp-
fänger hat

– vor Beginn der Maßnahme einen schriftlichen Antrag 
auf Gewährung der Beihilfe zu stellen. Der Antrag muss 
insbesondere folgende Angaben enthalten: Name und 
Größe des Unternehmens, Beschreibung des Vorha-
bens einschließlich seines voraussichtlichen Beginns 
und Abschlusses, Standort und voraussichtliche Ausga-
ben des Vorhabens sowie Zuwendungsart nach Nr. 5.1,

– berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Füh-
rung des Betriebes nachzuweisen. Bei juristischen Per-
sonen und Personengesellschaften muss mindestens 
ein Mitglied der Unternehmensleitung diese Vorausset-
zung erfüllen,

– grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für mindestens 
zwei Jahre vorzulegen. Aus der Vorwegbuchführung 
soll sich der Erfolg der bisherigen Bewirtschaftung des 
Unternehmens nachweisen lassen.

– eine Buchführung für mindestens zehn Jahre vom 
Zeitpunkt der Bewilligung an for tzuführen, die dem 
BMEL-Jahresabschluss7 entspricht und

– einen Nachweis in Form eines Investitionskonzeptes 
über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und die 
Finanzierbarkeit der durchzuführenden Vorhaben zu 
erbringen. Das Investitionskonzept soll eine Abschät-
zung über die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens auf Grund der durchzuführenden Maß-
nahmen zulassen. Im Falle von Investitionen mit einem 
förderfähigen Investitionsvolumen von nicht mehr als 
150.000 Euro kann ein vereinfachtes Investitionskon-
zept verwendet werden.

Abweichend hiervon ist bei spezifischen Investitionen 
zum Umwelt- und Klimaschutz nach Anlage 5 mindes-
tens die Finanzierbarkeit der geplanten Maßnahme 
nachzuweisen.

– Im Falle von Kooperationen ist der Kooperationsver-
trag und bei Kooperationen nach Art. 35 der Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 oder Art. 77 der Verordnung 
(EU) 2021/2115 beziehungsweise OG zusätzlich der Ge-
schäfts- beziehungsweise Aktionsplan sowie sonstige 
Unterlagen, die die Konzeption und die Ziele der Ko-
operation aufzeigen, vorzulegen.

Bezüglich der Buchführung kann anstelle des BMEL-Jah-
resabschlusses in Ausnahmefällen zur Vermeidung von 
Härten von den Bewilligungsbehörden auch die Vorla-
ge eines steuerlichen Jahresabschlusses akzeptiert wer-
den. In diesem Falle kann jedoch die Vorlage zusätzlicher 
Unterlagen zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit ver-
langt werden.

4.2 Existenzgründung

Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes von 
höchstens zwei Jahren vor Antragstellung gegründet wur-
den und die auf eine erstmalige selbstständige Existenz-
gründung zurückgehen, gelten die Zuwendungsvorausset-
zungen der Nr. 4.1 und Nr. 14 mit der Maßgabe, dass

– ein angemessener Eigenkapitalanteil am Unternehmen 
und am zu fördernden Vorhaben sowie

– die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Vorhaben 
durch eine differenzierte Planungsrechnung

nachzuweisen ist.

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, die in-
folge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der Hofnach-
folge neu gegründet werden.

4.3 Junglandwirte

Junglandwirte, die nach Nr. 5.2.4 gefördert werden, müs-
sen zusätzlich zur Erfüllung der Nr. 4.1 sowie ggf. Nr. 4.2 
nachweisen, dass sie zum Zeitpunkt der Antragstellung 
höchstens 40 Jahre alt sind und die geförderte Investition 
während eines Zeitraumes von fünf Jahren nach der erst-
maligen Niederlassung als Allein- oder Mitunternehmer in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb getätigt wird.

7 Der BMEL-Jahresabschluss ist für Betriebe aller Rechtsformen der 
Branchen Landwir tschaft, Weinbau, Gar tenbau und Fischerei an-
zuwenden. Er dient als einheitliche Datengrundlage für Betriebs-
vergleiche, für die Beratung, für den Agrarbericht und für die Statistik.

5. Art und Höhe der Zuwendungen

5.1 Zuwendungsart

Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektförde-
rung als

– nicht rückzahlbare Zuschüsse und

– Bürgschaften8

im Wege der Anteilfinanzierung gewährt.

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 20.000 Euro ein-
schließlich Umsatzsteuer.
Abweichend hiervon beträgt das Mindestinvestitions-
volumen für Investitionen nach Nr. 2.1 in Verbindung 
mit Nr. 5.2.8 zur Installation eines weichen oder elas-
tisch verformbaren Liegebereichs bei der Kälberhaltung 
10.000 Euro einschließlich Umsatzsteuer.

Für Investitionen nach Nr. 2.1, die nach der Teilmaßnah-
me LN-08 „Klimaschutz und Klimaanpassung in Obst- und 
Weinbau stärken: Einzelelement a) Schutzmaßnahmen im 
Obstbau“ des Hessischen Klimaplans9 umgesetzt werden, 
beträgt das Mindestinvestitionsvolumen 5.000 Euro ein-
schließlich Umsatzsteuer.

Die Förderung wird begrenzt auf ein förderfähiges Inves-
titionsvolumen von 5,0 Mio. Euro. Diese Obergrenze kann 
in den Jahren von 2023 bis 2027 höchstens einmal pro Zu-
wendungsempfänger ausgeschöpft werden.

Der Gesamtwert der nach Nr. 5.2 gewährten Beihilfen (Zu-
wendungen) darf, ausgedrückt als Prozentsatz der Bemes-
sungsgrundlage den Wert von 65 Prozent nicht überstei-
gen. Dies gilt nicht für nichtproduktive Investitionen nach 
Nr. 5.2.1 Buchst. f) für diese Teilinvestition.

Ausgedrückt als absolute Zahl dürfen Beihilfen (Zuwendun-
gen), die als Staatliche Beihilfen gewährt werden, den Be-
trag von 600.000 Euro pro Unternehmen und Investitions-
vorhaben nicht übersteigen.

5.2 Höhe der Zuwendungen

5.2.1 Für Investitionen, die nicht als sonstige Investitionen 
sowie Erschließungsmaßnahmen nach Nr. 5.2.2 geför-
dert werden, gelten folgende Zuschusssätze:

a) Für Investitionen nach Nr. 2.1 h), die die baulichen An-
forderungen an eine besonders tiergerechte Haltung 
nach Anlage 1, Abschnitt I Teil A, B und C erfüllen, kann 
ein Zuschuss bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben nach Nr. 2.2 gewährt werden.

Bei der Haltung von Milchkühen, Aufzuchtrindern, Mast-
rindern und Mutterkühen beträgt der Zuschuss bis zu 
30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Sofern 
die Umsetzung des Fördervorhabens ausschließlich 
der Abschaffung einer noch bestehenden Anbindehal-
tung dient, beträgt der Zuschuss 40 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben.

b) Für Investitionen nach Nr. 2.1, die auf Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen 
gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse ge-
richtet sind, kann ein Zuschuss bis zu 40 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt werden.

c) Für spezifische Investitionen zum Umwelt- und Klima-
schutz nach Nr. 2.1, in Verbindung mit Anlage 5 Teil A 
und Teil B Nr. 2, Nr. 3.2 und Nr. 4 kann ein Zuschuss 
bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben ge-
währt werden.

d) Für Kombinationen von Maßnahmen nach Nr. 2.1 h), die 
die baulichen Anforderungen an eine besonders tier-
gerechte Haltung nach Anlage 1, Abschnitt I Teil A, B 
und C erfüllen, mit Maßnahmen nach Anlage 5 Teil B 
Nr. 1.2 bis 1.6 kann ein Zuschuss von bis zu 50 Prozent 
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt wer-
den.

Bei der Haltung von Milchkühen, Aufzuchtrindern, Mast-
rindern und Mutterkühen beträgt der Zuschuss für diese 
Kombinationen von Maßnahmen bis zu 40 Prozent der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Sofern die Um-
setzung eines solchen Fördervorhabens ausschließlich 
der Abschaffung einer noch bestehenden Anbindehal-

8 Die Vergabe von Bürgschaften erfolgt nach und in Übereinstimmung 
mit der von der Europäischen Kommission genehmigten „Methode zur 
Berechnung des Beihilfewerts von Garantien im Agrarsektor“.

9 Vgl. § 4 des Hessischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 
und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Hessisches 
Klimagesetz – HKlimaG) in der jeweils geltenden Fassung.
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tung dient, beträgt der Zuschuss 50 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben.

e) Für Kombinationen von Maßnahmen nach Nr. 2.1 h), die 
die baulichen Anforderungen an eine besonders tierge-
rechte Haltung nach Anlage 1, Abschnitt II erfüllen, mit 
Maßnahmen nach Anlage 5 Teil B Nr. 1.2 bis 1.6 kann 
ein Zuschuss von bis zu 30 Prozent der zuwendungsfä-
higen Gesamtausgaben gewährt werden.10

f) Für nichtproduktive Investitionen nach Nummer 2.1 in 
Verbindung mit Anlage 5 Teil B Nummer 1.1 und Num-
mer 3.1 kann ein Zuschuss von bis zu 75 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben für diese Teilinvestition 
gewährt werden.

g) Für Investitionen in Bewässerungsanlagen kann ein Zu-
schuss bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben gewährt werden.

5.2.2 Sonstige Investitionen und Erschließungsmaßnahmen

Für sonstige Investitionen nach Nr. 2.1 sowie für Erschlie-
ßungsmaßnahmen nach Nr. 5.2.3 kann ein Zuschuss bis 
zu 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt 
werden.

5.2.3 Erschließung

Erschließungskosten sind nur förderfähig, wenn und so-
weit die Erschließung einer Verlegung des Betriebes oder 
wesentlicher Betriebsteile in den Außenbereich dient und 

-
se liegt.

vor, wenn

– die bisherige Hofstelle für gemeinnützige, öffentliche 
oder gemeinschaftliche Vorhaben (zum Beispiel Kinder-
gärten, Spielplätze, Straßenbau, Friedhofserweiterung, 
Gemeinschaftseinrichtungen) benötigt wird,

– die Verlegung einer Hofstelle im Rahmen und zum Vor-
teil von Ordnungs- und Baumaßnahmen durchgeführt 
wird

oder

– Erweiterungsbauten am bisherigen Standort wegen der 
dadurch entstehenden Immissionen nicht zugelassen 
werden.

Die bisherige Hofstelle darf grundsätzlich nicht mehr als 
landwirtschaftliches Betriebszentrum genutzt werden, so-
weit dieses mit Verlegung der Hofstelle an einen neuen 
Standort verbunden wird.

5.2.4 Junglandwirteförderung

Bei Junglandwirtinnen oder Junglandwirten nach Nr. 4.3 
kann zusätzlich ein Zuschuss von bis zu 10 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben, max. 20.000 Euro, gewährt 
werden.

5.2.5 Förderung der Betreuung

Betreuergebühren werden bis zu einer Höhe von

– 2,5 Prozent des förderfähigen Investitionsvolumens bis 
zu 500.000 Euro,

– bis zu 1,5 Prozent des 500.000 Euro überschreitenden 
förderfähigen Investitionsvolumens

als förderfähig anerkannt.

Der Sockelbetrag der förderfähigen Betreuergebühren be-
trägt 6.000 Euro, der Höchstbetrag 17.500 Euro.

Der Fördersatz beträgt max. 60 Prozent der förderfähigen 
Betreuergebühren.

Eine weitere Förderung der Betreuung mit Zuschüssen 
nach den Nr. 5.2.1 bis 5.2.4 sowie 5.2.6 bis 5.2.8 ist aus-
geschlossen.

5.2.6 Höhe der Zuwendung im Falle von Kooperationen

Investitionen nach Nr. 2, die im Rahmen einer Kooperation 
im Sinne von Art. 77 der Verordnung (EU) 2021/2115 durch-
geführt werden, können einen Aufschlag von bis zu 10 Pro-
zentpunkten auf die unter Nr. 5.2.1 und Nr. 5.2.2 genannten 
Zuschusssätze erhalten.

5.2.7 Höhe der Zuwendung im Falle von Investitionen im 
Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft 
für Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirt-
schaft (EIP Agri)

 Investitionen nach Nr. 2, die im Rahmen einer EIP nach 
Art. 127 der Verordnung (EU) 2021/2115 durchgeführt wer-

10 Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31. Dezember 2025.

den, können einen Aufschlag von bis zu 20 Prozentpunkten 
auf die unter Nr. 5.2.1 und Nr. 5.2.2 genannten Zuschuss-
sätze erhalten. Die Gesamthöhe des Zuschusses darf 
65 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht über-
schreiten.

5.2.8 Höhe der Zuwendungen im Falle von Modernisierungs-
maßnahmen für eine besonders tiergerechte Haltung

 Investitionen nach Nr. 2, die im Rahmen der Umstellung der 
Haltung von Jung- oder Zuchtsauen (Deckzentrum oder Ab-
ferkelbereich) oder zur Installation eines weichen oder elas-
tisch verformbaren Liegebereichs bei der Kälberhaltung 
durchgeführt werden und insofern zur Erfüllung mindestens 
der Anforderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung11 in den hierfür möglichen Übergangsfristen dienen 
oder die auf eine Umstellung von Anbindehaltung auf Lauf-
stallhaltung bei Milchkühen, Aufzuchtrindern, Mastrindern 
oder Mutterkühen ausgerichtet sind, können einen Auf-
schlag von 10 Prozentpunkten auf die unter Nr. 5.2.2 ge-
nannte Zuschusshöhe erhalten.

 Dieser Aufschlag kann befristet bis zum 31. Dezember 2025 
gewährt werden.

5.2.9 Bürgschaften

Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Ge-
-

forderlich sind, können nach Anlage 2 -
te Ausfallbürgschaften nach GAK-Rahmenplan des Bundes 
übernommen werden.

6. Sonderbestimmungen

6.1 Vor der Förderung einer Maßnahme hat die zuständige Be-
willigungsbehörde – gegebenenfalls in einem Grundsatz-

festzustellen und aufeinander abzustimmen. Soweit die Be-
lange von Raumordnung, Landesplanung, agrarstrukturel-
len Entwicklungsplanungen und Dorfentwicklung berührt 
werden, ist zu klären, ob die vorgesehene Maßnahme den 
entsprechenden Erfordernissen Rechnung trägt. Dies gilt 
sowohl für den Standort als auch für die in Zusammenhang 
mit dem Investitionsvorhaben stehenden Ausgleichs- bezie-
hungsweise Ersatzmaßnahmen.

6.2 Verlegung einer Hofstelle (Aussiedlung)

6.2.1 Förderfähig nach Nr. 2 ist auch die gänzliche oder teilweise 
Verlegung einer Hofstelle aus beengter Ortslage oder aus 
einer anderen Lage mit ähnlichen Erschwernissen in die 
Feldmark der gleichen oder einer anderen Gemeinde. Die 
Verlegung setzt voraus, dass eine Hofstelle als Zen trum 
eines selbstständigen landwirtschaftlichen Unternehmens 
vorhanden ist.

6.2.2 Beim Erlös aus der Verwertung der bisherigen Hofstelle 
oder von ihren Teilen sowie bei anderweitiger Verwertung 
der gesamten Hofstelle (ausgenommen Wohnhaus) ist ein 
Wert in Anlehnung an den Veräußerungserlös in die Finan-
zierung des Vorhabens einzubringen.

6.2.3 Liegen die Voraussetzungen für eine Verlegung einer Hof-
stelle vor, kann anstelle der Verlegung auch der Erwerb 
eines bestehenden Betriebes oder einer Hofstelle gefördert 
werden.

6.3 Bauliche Verfahren, die nach diesen Richtlinien förderungs-
fähig sind, können auf der Grundlage der Verordnung zur 
Ausführung des Reichssiedlungsgesetzes vom 18. Novem-
ber 2002 (GVBl. I S. 689) als Siedlung im Sinne des Reichs-
siedlungsgesetzes durchgeführt werden.

6.4 Für die Förderung von Vorhaben nach Nr. 2.2 fünftes Tiret 
(Kauf von neuen Maschinen und Geräten der Außenwirt-
schaft) gelten Teil I mit Ausnahme der Nr. 4.1 Abs. 1 viertes 
Tiret, Nr. 5.1 Abs. 1 zweites Tiret, Nr. 5.2.4 bis Nr. 5.2.7 und 
Nr. 5.2.9 sowie Teil III.

6.5 Für die Förderung baulicher oder produktionstechnischer 
Investitionen nach Nr. 2, die nicht unter Nr. 6.4 fallen und 
nicht in unmittelbarem bauzeitlichen Zusammenhang mit 
einem Stallneubau oder -anbau errichtet oder eingebaut 
werden und die zu einer Minderung von Emissionen oder 
Umweltbelastungen beitragen (zum Beispiel separate La-
gerstätten für Wirtschaftsdünger, separate Fahrsiloanlagen, 
Nachrüstung von Abluftreinigungsanlagen bei vorhandenen 
Stallbauten) oder der Anpassung an den Klimawandel die-

11 Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer 
zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung 
(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung – TierSchNutztV), Bekannt-
machung vom 22. August 2006 (BGBl. I S. 2043) in der jeweils gelten-
den Fassung. 
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nen (zum Beispiel Hagelschutz, Starkregenschutz), gelten 
Teil I mit Ausnahme der Nr. 4.1 Abs. 1 viertes Tiret, Nr. 5.1 
Abs. 1 zweites Tiret, Nr. 5.2.4 und Nr. 5.2.9 sowie Teil III.

6.6 Bei der Umsetzung von Vorhaben nach Nr. 2.2 fünftes Ti-
ret (Kauf von neuen Maschinen und Geräten der Außenwirt-
schaft) in Verbindung mit Anlage 5 ist die Mitwirkung eines 
Betreuers von einer Förderung nach diesen Richtlinien aus-
genommen.

7. Mitwirkung eines Betreuers

7.1 Bei Förderungsverfahren deren förderungsfähiges bau-
liches Investitionsvolumen einschließlich nutzungsspezi-

Baunebenkosten – der Honorare für Architekten und Inge-
nieure 100.000 Euro übersteigt, ist ein Betreuer einzuschal-
ten. Die Aufgaben des Betreuers ergeben sich aus der An-
lage 3.

7.2 Die Betreuer werden von der obersten Landwirtschaftsbe-
hörde zugelassen.

7.3 Der Zuschuss zur Betreuungsgebühr richtet sich nach 
Nr. 5.2.5.

7.4 Für die Erstellung des Investitionskonzeptes dürfen Kosten 
in Höhe des jeweils gültigen Satzes der Hessischen allge-
meinen Verwaltungskostenordnung geltend gemacht wer-
den. Dieser Betrag ermäßigt sich entsprechend, wenn der 
Betreuer nur Teile des Planes erstellt.

7.5 Von dem Zuschuss zur Betreuungsgebühr darf ein Rest-
betrag von 50 Prozent erst nach Abschluss des Vorhabens 
(30 Prozent bei Vorlage des Verwendungsnachweises und 
20 Prozent nach Prüfung und Bestätigung der ordnungsge-
mäßen Betreuung) ausgezahlt werden.

7.6 Wird das Vorhaben beziehungsweise die Förderung des Vor-
habens nach Bewilligung der Mittel eingestellt, kann dem 
Betreuer der Teil der Gebühren – höchstens 40 Prozent – 
belassen werden, der dem Anteil der bis dahin erbrachten 
Leistung an der zu erbringenden Gesamtleistung entspricht, 
wenn die Einstellung des Vorhabens von ihm nicht zu vertre-
ten ist. Über die Belassung und die Höhe der zu belassenden 
Gebühren entscheidet die Bewilligungsbehörde.

8. Behandlung der Fördermittel

8.1 Die Fördermittel sind zweckgebunden. Der Anspruch auf 
Auszahlung der Mittel darf nicht abgetreten und nicht ver-
pfändet werden.

8.2 Der teilweise oder vollständige Widerruf der Mittel ist insbe-
sondere vorzubehalten für den Fall, dass

a) wesentlich vom Förderantrag abgewichen worden ist,

b) die vorgeschriebene Buchführung nicht begonnen, nicht 
fortgesetzt oder eingestellt wurde,

c) nicht mehr die Merkmale eines landwir tschaftlichen 
Unternehmens nach Nr. 3 erfüllt werden,

d) die Zweckbindungsfristen nach Nr. 15 nicht eingehalten 
werden,

e) das geltende Fachrecht nicht eingehalten wird.

werden nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnach-
weises einschließlich der beglichenen und geprüften Origi-
nalrechnungen ausgezahlt.

Teil II

9. Ziel und Zweck der Förderung

Die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Rahmenbe-
dingungen für die Landwirtschaft bedingen deren steti-
gen Strukturwandel. Nicht alle Inhaber landwirtschaftlicher 
Unternehmen werden auch in Zukunft ein ausreichendes 
Einkommen aus der landwirtschaftlichen Produktion erwirt-

-
quellen aus selbständiger Tätigkeit wird unterstützt und 
damit ein Beitrag zur Erhaltung der Wirtschaftskraft des 
ländlichen Raumes geleistet.

Für die Umsetzung der Förderung von Investitionen zur 
-

de 2023–2027 ist geplant, insgesamt mindestens 0,4 Pro-
zent12 der landwirtschaftlichen Unternehmen in Hessen zu 
unterstützen.

12 Berechnungsgrundlage: 15.100 landwirtschaftliche Betriebe in Hes-
sen nach Landwirtschaftszählung (LZ) 2020, Hessisches Statistisches 
Landesamt

10. Gegenstand der Förderung

10.1 -
lung zusätzlicher Einkommensquellen im ländlichen Raum, 
die die Bedingungen des Art. 73 Abs. 2 der Verordnung 

-
ben der EU-Förderperiode 2014–2022 die Bedingungen des 
Art. 19 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
erfüllen sowie darüber hinaus die Bedingungen der Verord-
nung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezem-
ber 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 
„De-minimis“-Beihilfen (ABl. L 352) einhalten.

Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die nachfol-
gend aufgeführten Ausgaben, soweit sie für die zu fördern-
den Vorhaben notwendig sind:

a) Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweg-
lichem Vermögen,

b) Erstanschaffung von neuen Maschinen und Anlagen im 
Rahmen der Schaffung zusätzlicher Einkommensquel-
len, einschließlich Computersoftware, bis zum marktüb-
lichen Wert des Wirtschaftsgutes,

c) allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und In-
genieurleistungen sowie für Beratung, Betreuung von 
baulichen Investitionen, Baugenehmigungen, Durchführ-
barkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten und Li-
zenzen, sofern sie Teil einer durchgeführten Investition 
sind.

d) Investitionen im Bereich „Urlaub auf dem Bauernhof“ bis 
zur Gesamtkapazität von 25 Gästebetten.

10.2 Eingeschränkte Förderung

Die Förderung ist in Übereinstimmung mit der Interven-
tionsstrategie des GAP-Strategieplans 2023–2027 be-
grenzt auf eine Fördergebietskulisse, die das gesamte 
Land Hessen, mit Ausnahme der Kernbereiche der Städ-
te Bad Homburg, Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Ha-

und Wiesbaden, umfasst.

Darüber hinaus können Investitionen in die Pensionspfer-
dehaltung beziehungsweise Reithallen nur innerhalb der 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung – Regionalent-
wicklung/LEADER – vorgegebenen Gebietskulisse13 geför-
dert werden.

Bei Brennereien sind nur Investitionen im Bereich der Di-
-

brennereien (mit einer jährlichen Alkoholproduktion bis zu 
10 hl) förderbar. Brennereigeräte können gefördert werden, 
soweit es sich um die Modernisierung bestehender Bren-
nereien handelt.

Bei Investitionen in die Pensionspferdehaltung sind die be-
sonderen Anforderungen an eine besonders tiergerechte 
Haltung entsprechend den Vorgaben der Anlage 1 zu er-
füllen.

10.3 Förderungsausschluss

Von der Förderung ausgeschlossen sind

a) Investitionen, die ausschließlich die Erzeugung von 
Erzeugnissen nach Anhang I des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) betreffen,

b) Aufwendungen, die den Erstverkauf und/oder die Vor-
bereitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (An-
hang I-Produkte) zum Erstverkauf an Wiederverkäufer 
und Verarbeiter betreffen,

c) Aufwendungen, die den Erstverkauf an den Endverbrau-
cher (ggf. auch die Vorbereitung) betreffen, sofern der 
Verkauf nicht in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten 
oder Einrichtungen erfolgt,

d) laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlich-
keiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und 
Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen,

e) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

f) der Landankauf,

g) Investitionen in den Bereichen Biorohstoffe/erneuerbare 
Energien/Kurzumtriebsplantagen (KUP). Entsprechende 
Vorhaben können ggf. über die für diese Bereiche er-
lassenen Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung 
gefördert werden.

13 Vgl. Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Ent-
wicklung – Regionalentwicklung/LEADER – (2023–2027) in der jeweils 
geltenden Fassung
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11. Zuwendungsempfänger

Gefördert werden

– Unternehmen14, unbeschadet der gewählten Rechts-
form,

– deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen 
(mehr als 25 Prozent Umsatzerlöse) darin besteht, 
durch Bodenbewirtschaftung oder durch mit Boden-
bewirtschaftung verbundene Tierhaltung pflanzli-
che oder tierische Erzeugnisse zu gewinnen, und

– die die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) genannte Mindest-
größe erreichen oder überschreiten,

– Unternehmen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb be-
wirtschaften und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige 
oder mildtätige Zwecke verfolgen,

– Inhaber landwirtschaftlicher Einzelunternehmen, deren 
Ehegatten beziehungsweise Lebenspartner15 sowie mit-
arbeitende Familienangehörige nach. § 1 Abs. 8 ALG, 
soweit sie in räumlicher Nähe zum landwirtschaftlichen 
Betrieb erstmalig eine selbstständige Existenz gründen 
oder entwickeln.

Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch die Im-
-

derschäferei.

Nicht gefördert werden Unternehmen,

– bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand 
mehr als 25 Prozent des Eigenkapitals des Unterneh-
mens beträgt,

– die sich im Sinne der „Leitlinien für staatliche Beihil-
fen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller 
Unternehmen in Schwierigkeiten“16 in der jeweils gelten-
den Fassung in Schwierigkeiten befinden,

– die einer Rückforderungsanordnung auf Grund eines 
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung 
der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe 
mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet haben

oder

– deren Inhaber Bezieher von landwirtschaftlichem Alters-
geld oder von vergleichbaren gesetzlichen Altersrenten 
und Pensionen sind.

12. Zuwendungsvoraussetzungen

 Die Zuwendungsempfänger haben vor Beginn der Maß-
nahme einen schriftlichen Antrag auf Gewährung der Bei-
hilfe zu stellen. Der Antrag muss insbesondere folgende 
Angaben enthalten: Name und Größe des Unternehmens, 
Beschreibung des Vorhabens einschließlich seines vor-
aussichtlichen Beginns und Abschlusses, Standort und 
voraussichtliche Ausgaben des Vorhabens sowie Zuwen-
dungsart nach Nr. 13.1.

 Darüber hinaus haben sie in Form eines Investitionskon-
zeptes einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens und der durchzuführenden Maßnahmen zu 
erbringen.

13. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

13.1 Zuwendungsart

 Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektförde-
-

währt.

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 10.000 Euro ein-
schließlich Umsatzsteuer.

13.2 Höhe der Zuwendungen

Es kann ein Zuschuss von bis zu 25 Prozent des förde-
rungsfähigen Investitionsvolumens nach Nr. 10.1 gewährt 
werden.

Der Gesamtwert der einem einzigen Unternehmen gewähr-
ten „De-minimis“-Beihilfen darf 200.000 Euro innerhalb 
eines Zeitraumes von drei Steuerjahren (Kalenderjahren) 
nicht übersteigen. 

13.3 Behandlung der Fördermittel

 Für die Förderung nach Teil II dieser Richtlinien gilt Teil I, 
Nr. 8 entsprechend.

14 Vgl. auch Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013
15 Lebenspartner im Sinne des Gesetzes über die Eingetragene Lebens-

partnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

16 Amtsblatt der EU Nr. C 249 S. 1 vom 31. Juli 2014.

Teil III
Allgemeine Bestimmungen

14. Prosperitätsgrenze

Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperitätsgrenze) 
der oder des Antragsberechtigten darf zum Zeitpunkt der 
Antragstellung im Durchschnitt der letzten drei vorliegen-
den Steuerbescheide 140.000 Euro je Jahr bei Ledigen und 
170.000 Euro je Jahr bei Ehegatten beziehungsweise Le-
benspartnern nicht überschritten haben. In begründeten 
Einzelfällen kann auch nur der letzte vorliegende Steuerbe-
scheid herangezogen werden. Soweit ein Steuerbescheid 
nicht vorliegt, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft 
dem Buchführungsabschluss zu entnehmen oder anhand 
von Standarddeckungsbeiträgen zu ermitteln; sonstige Ein-
künfte sind im Einzelnen nachzuweisen.

Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften 
(einschließlich GmbH & Co. KG) gelten diese Vorausset-
zungen jeweils für alle Gesellschafter, Genossenschafts-
mitglieder und Aktionäre ( jeweils mit Ehegatten bezie-

im Unternehmen tätig sind oder über einen Kapitalan-
teil von mehr als 5 Prozent verfügen. Falls die Summe 
der positiven Einkünfte eines der genannten Kapitaleig-
ner 140.000 Euro je Jahr bei Ledigen und 170.000 Euro je 
Jahr bei Ehegatten beziehungsweise Lebenspartnern über-
schreitet, wird das förderungsfähige Investitionsvolumen 
um den Prozentanteil gekürzt, der dem Kapitalanteil dieses 
Kapitaleigners entspricht.

15. Zweckbindungsfrist

 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

– Bauten, baulichen Anlagen und die hierfür erforderliche 
baugebundene Technik innerhalb eines Zeitraumes von 
zwölf Jahren ab Fertigstellung 

 und/oder

– Maschinen, technische Einrichtungen und Geräte inner-
halb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

 veräußert, verpachtet oder nicht mehr dem Zweck der För-
derung entsprechend verwendet werden.

 Die Dauer der für das zu fördernde Vorhaben einzuhalten-
den Zweckbindung ist dem Zuwendungsempfänger mit dem 
Bewilligungsbescheid bekanntzugeben.

 Der Beginn und das Ende des Zeitraums der Zweckbindung 
für das geförderte Vorhaben ist dem Zuwendungsempfän-
ger mit dem letzten Auszahlungsbescheid bekanntzugeben.

16. Publizität/Transparenz

16.1 Aufgrund von Art. 123 Abs. 5 der Verordnung (EU) 
2021/2115 in Verbindung mit Art. 6 und Anhang III der Ver-
ordnung (EU) 2022/129 sind durch die Zuwendungsempfän-
ger die entsprechenden Informations- und Publizitätsvor-
schriften einzuhalten.

 Einzelheiten sind in dem Merkblatt „Kommunikations- und 
Sichtbarkeitsmaßnahmen für die Umsetzung von Vorha-
ben im Rahmen des GAP-Strategieplans 2023–2027 sowie 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ (GAK)“ enthalten, das mit dem 
Antrag zur Verfügung gestellt wird.

 Darüber hinaus sind die Transparenzvorschrif ten der 

und IX der Verordnung (EU) 2022/128 zu beachten.

(EU) 2022/2472 werden eingehalten.

 Diese sehen vor, dass folgende Informationen auf einer 

werden:

a) die in Art. 11 der Verordnung (EU) 2022/2472 genann-
ten Kurzbeschreibungen oder einen Link dazu;

b) den in Art. 11 der Verordnung (EU) 2022/2472 genann-
ten vollständigen Wortlaut jeder Beihilfemaßnahme, ein-
schließlich jeglicher Änderungen, oder einen Link dazu;

c) die in Anhang III der Verordnung (EU) 2022/2472 ge-
nannten Informationen über jede Einzelbeihilfe von 
über 10.000 Euro bei Begünstigten, die in der landwirt-
schaftlichen Primärproduktion tätig sind und von über 
100.000 Euro bei Begünstigten, die in der Verarbeitung 
oder der Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
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oder in der Forstwirtschaft tätig sind oder Tätigkeiten 
ausüben, die nicht unter Art. 42 AEUV fallen.

17. Evaluierung und Auskunftspflicht

Das Land Hessen stellt auf der Grundlage von Art. 140 der 
Verordnung (EU) 2021/2115 im Zuge der Durchführung der 
Förderung sicher, dass die für eine Evaluierung erforderli-
chen Daten erhoben werden können.

Die Zuwendungsempfänger haben sich bereit zu erklären, 
im erforderlichen Umfang betriebliche Daten beziehungs-

-
wertungs- und Berichtszwecken zur Verfügung zu stellen 
und hierzu ggf. Zugang zum geförderten Unternehmen zu 
ermöglichen.

dem Bund oder einer vom Bund benannten Stelle im Zu-
sammenhang mit dem bewilligten Zuschuss zum Zwecke 
der Umweltberichterstattung und des Monitorings der För-
dermaßnahme zu geben, im Einzelnen

– zur Erfüllung von Anforderungen der Richtlinie (EU) 
2016/2284 im Bereich der Luftreinhaltung17

und

– zur Erfüllung von Anforderungen der Verordnung (EU) 
2018/1999 sowie des Bundes-Klimaschutzgesetzes18 
im Bereich der Treibhausgasemissionen und des Kli-
maschutzes19.

18. Verfahrensbestimmungen

18.1 Die Förderung ist bei der zuständigen Bewilligungsbehörde 
zu beantragen. Es ist der amtliche Vordruck zu verwenden.

 Nach abgeschlossener Verfahrensumstellung auf ein On-
line-Antragsverfahren erfolgt die Antragstellung nach einer 
Nutzerregistrierung ausschließlich im Agrarportal Hessen 
(www.agrarportal-hessen.de). VV Nr. 3.1 in Verbindung mit 

18.2 Bewilligungsbehörde ist die untere Landwirtschaftsbehörde.

19. Kontrollen und Sanktionen

Die Kontrollen sowie die Anwendung von Sanktionen 
werden nach den Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 und insbesondere der Regelungen nach den 
Verordnungen (EU) Nr. 809/201420, (EU) Nr. 908/201421 und 
(EU) Nr. 640/201422, und der Verordnung (EU) Nr. 2021/2116 
sowie den hierzu jeweils erlassenen Durchführungsrechts-

Europäischen Union durchgeführt. Auf die anzuwendenden 
Vorschriften wird in den Antrags- beziehungsweise Bewilli-
gungsunterlagen hingewiesen.

17 Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen 
bestimmter Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG

18 Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), 
das durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

19 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die 
Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/
EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und 
(EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates

20 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der Kommission vom 
17. Juli 2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich des integrier ten Verwaltungs- und Kontrollsystems, der Maß-
nahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Cross-Com-
pliance

21 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 der Kommission vom 
6. August 2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Mittelverwaltung, 
des Rechnungsabschlusses und der Bestimmungen für Kontrollen, 
Sicherheiten und Transparenz

22 Delegier te Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 
11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das inte-
grierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die 
Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwaltungs-
sanktionen im Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen 
für den ländlichen Raum und der Cross-Compliance

20. Allgemeine Grundsätze

-
gramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach 
diesen Richtlinien gefördert werden.

 Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Ren-
tenbank, dem InvestEU23 oder der Förderbanken der Länder 
ist möglich.

 Neben einer investiven Förderung nach Teil I dieser Richt-
linien ist in demselben Bereich eine Förderung nach der 
Maßnahme „Markt- und standortangepasste sowie um-
weltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertrags-

-
maßnahme 4 F „Förderung besonders tiergerechter 
Haltungsverfahren“, möglich.

Die jeweils geltenden beihilferechtlichen Obergrenzen so-
wie die Förderobergrenzen dürfen bei einer Kumulation 
nicht überschritten werden.

20.2 Ein Rechtsanspruch auf Förderung nach diesen Richtlinien 
besteht nicht.

 Eine Förderung kann nur im Rahmen der vorhandenen 
Haushaltsmittel erfolgen.

 Nach Art. 79 der Verordnung (EU) 2021/2115 werden auf 
der Grundlage ermittelter Handlungsbedarfe und Ziele Kri-
terien zur Auswahl von Vorhaben festgelegt, um eine ziel-
gerichtete Umsetzung der Förderung sicherzustellen sowie 
das Antragsvolumen und die zur Verfügung stehenden Mit-
tel aufeinander abzustimmen.

20.3 Für die Bewilligung, die Auszahlung der Zuwendung, den 
Nachweis der Verwendung, die Prüfung des Verwendungs-
nachweises, ggf. die Rücknahme oder den Widerruf des 
Zuwendungsbescheides und die Verzinsung gelten § 44 
LHO und die hierzu erlassenen VV, soweit nicht in dieser 
Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind, die §§ 48 
bis 49a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(HVwVfG), sowie die Bestimmungen des Hessischen Ver-
waltungskostengesetzes (HVwKostG) in der jeweils gelten-
den Fassung.

Die Rücknahme oder der Widerruf von Zuwendungsbe-
-

fern sie oder er auf Gründen beruhen, die die Zuwendungs-
empfängerin oder der Zuwendungsempfänger zu vertreten 
hat.

Zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides sind zu erklä-

– die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung (ANBest-P), Anlage 2 zur VV 
Nr. 5.1 zu § 44 LHO,

– die Richtlinien des Bundes für die Durchführung von Zu-
wendungsbaumaßnahmen (RZBau) zu den VV zu § 44 
BHO, VV Nr. 6.2 zu § 44 LHO.

Abweichend von Nr. 3.1 Abs. 1 ANBest-P kann die Auf-
tragsvergabe durch Einholung von mindestens drei Ange-
boten mit der Möglichkeit der Nachverhandlung an fachkun-
dige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen 
Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen verge-
ben werden.

Nach Abschluss der geförderten Maßnahme ist die zweck-
entsprechende Verwendung der Förderung der bewilligen-
den Stelle entsprechend den ANBest-P nachzuweisen. 

20.4 Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsemp-
fänger hat jede von der Bewilligungsbehörde oder von ihr 
beauftragten Stelle für erforderlich gehaltene Überwachung 
und Überprüfung sowie Evaluierungen zu unterstützen.

20.5 Die Bewilligungsbehörde, die EU-Zahlstelle, die Beschei-
nigende Stelle24, der Hessische Rechnungshof, der Bun-
desrechnungshof, der Europäische Rechnungshof sowie 

-
ten Stellen sind berechtigt, bei den Zuwendungsempfän-
gern die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche Verwal-
tung und Verwendung der Zuwendungen zu prüfen. Das 
Prüfungsrecht erstreckt sich insbesondere auf die Einsicht-
nahme in Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterla-
gen sowie auf örtliche Erhebungen bei den Zuwendungs-
empfängern. Die Prüfung kann sich auch auf die sonstige 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Empfängers erstre-

23 Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms „InvestEU“ 
und zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017

24 Bescheinigende Stelle nach Art. 12 der Verordnung (EU) 2021/2116
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cken, soweit es der Hessische Rechnungshof für seine Prü-
fung für notwendig hält (§ 84 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 LHO). 
Die Zuwendungsempfänger haben auf Verlangen Auskunft 
zu erteilen, Einsicht zu gewähren, freien Zutritt zu ihren 
Räumen zu gewährleisten und die für die Prüfung erforder-
lichen Unterlagen vorzulegen. Dies ist zusätzlich im Be-

20.6 Die Angaben zum Antrag sind subventionserheblich im Sin-
ne des § 264 StGB in Verbindung mit § 2 des Subventions-
gesetzes und des Hessischen Subventionsgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung.

20.7 In Brandfällen sind der Teil der Entschädigung der Brand-
versicherung, der für Gebäude und baugebundene Technik 
gewährt wurde, sowie sonstige Entschädigungsleistungen 
als Eigenmittel in das Verfahren einzubringen.

20.8 Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium aktualisiert 
-

ligen Förderzeitraum anzuwendenden baulichen Anforde-
rungen an eine besonders tiergerechte Haltung nach dem 
Muster der Anlage 1.

 Für die Umsetzung eines Vorhabens sind die Anforderun-
gen anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Bewilligung gelten.

21. Beihilferechtliche Einordnung

21.1 Die Förderung von Vorhaben der landwirtschaftlichen Pri-
märproduktion sowie der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Anhang I-Bereich nach 
Teil I ist auf der Grundlage des GAP-Strategieplans 2023–
2027 für die Bundesrepublik Deutschland25 in der jeweils 
geltenden Fassung beihilferechtlich genehmigt, sofern die-
se Vorhaben nach Art. 145 Abs. 2 der Verordnung (EU) 
2021/2115 mit Mitteln des Europäischen Landwirtschafs-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ko-

21.2 Auf die Förderung von Vorhaben außerhalb des genehmig-
ten GAP-Strategieplans 2023–2027 sind grundsätzlich die 
Bestimmungen des Rechts der staatlichen Beihilfen nach 

-
schen Union (AEUV) anzuwenden.

Werden Vorhaben der landwirtschaftlichen Primärproduk-
tion oder der Verarbeitung und Vermarktung nach Teil I mit 
rein nationalen Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ 
außerhalb des GAP-Strategieplans gefördert, sind die ge-
währten staatlichen Beihilfen auf der Grundlage der bei-
hilferechtlichen Anmeldung des GAK-Rahmenplans nach 
Art. 14 beziehungsweise Art. 17 der Verordnung (EU) 
2022/2472 freigestellt.26

Werden Vorhaben der landwirtschaftlichen Primärproduk-
tion nach Nr. 6.4 oder Nr. 6.5 mit Bezug zu Maßnahmen 
des Hessischen Klimaplans27 mit über diesen Plan bereit-
gestellten Landesmitteln umgesetzt, sind die gewährten 
staatlichen Beihilfen auf Grundlage der beihilferechtlichen 
Anmeldung des Landes Hessen nach Art. 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 2022/2472 freigestellt.

In den Fällen einer Förderung von Vorhaben der landwirt-
schaftlichen Primärproduktion außerhalb des genehmigten 
GAP-Strategieplans sind zusätzlich folgende beihilferecht-
liche Bestimmungen zu beachten:

25 DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 21. No-
vember 2022 zur Genehmigung des GAP-Strategieplans 2023–2027 
der Bundesrepublik Deutschland für die Unterstützung der Union aus 
dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft und aus dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (CCI: 2023DE06AFSP001).

26 SA.108425
27 Vgl. § 4 des Hessischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 

und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Hessisches 
Klimagesetz – HKlimaG) in der jeweils geltenden Fassung.

a) Für nichtproduktive Investitionen gelten die Vorausset-
zungen nach Art. 14 Abs. 6 Buchst. e) der Verordnung 
(EU) 2022/2472.

b) Investitionen in Bewässerungsanlagen sind nur unter 
Beachtung der Vorgaben von Art. 14 Abs. 6 Buchst. f) 
sowie Abs. 8 der Verordnung (EU) 2022/2472 förderfä-
hig.

c) Investitionen zur Verhütung von Schäden durch Natur-
katastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsver-
hältnisse (Frost, Stürme und Hagel, Eis, starke oder an-
haltende Regenfälle oder Dürre, infolge deren mehr als 
30 Prozent der durchschnittlichen Erzeugung zerstört 
würden), sind nur für Sonderkulturen förderfähig. Es gel-
ten die Voraussetzungen nach Art. 14 Abs. 6 Buchst. h) 
und i) der Verordnung (EU) 2022/2472.

d) Die Vorgaben von Art. 14 Abs. 9 und Abs. 10 der Ver-
ordnung (EU) 2022/2472 sind einzuhalten.

e) Ausgedrückt als absolute Zahl dür fen Beihilfen, die 
als staatliche Beihilfen gewährt werden, den Betrag 
von 600.000 Euro pro Unternehmen und Investitions-
vorhaben nicht übersteigen. Im Falle der Gewährung 
staatlicher Beihilfen mit einem Aufschlag auf den För-
dersatz nach Nr. 5.2.7 (im Rahmen einer OG der EIP 
Agri) dürfen diese Beihilfen in Übereinstimmung mit 
Art. 40 der Verordnung (EU) 2022/2472 den Betrag von 
500.000 Euro nicht übersteigen.

f) Die Förderunterlagen sind nach Art. 13 der Verordnung 
(EU) 2022/2472 abweichend von Nr. 6.8 ANBest-P ab 
dem Tag der letzten Gewährung einer Beihilfe zehn 
Jahre aufzubewahren.

-
lung zusätzlicher Einkommensquellen im ländlichen Raum 
nach Teil II ist auf der Grundlage des GAP-Strategieplans 
2023–2027 für die Bundesrepublik Deutschland in der je-
weils geltenden Fassung genehmigt. Die Förderung wird in 
Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 1407/201328 
als De-minimis-Beihilfe gewährt.

 Die Förderunterlagen sind nach Art. 6 Abs. 4 Satz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 abweichend von Nr. 6.8 AN-
Best-P ab dem Tag der letzten Gewährung einer De-mini-
mis-Beihilfe zehn Jahre aufzubewahren.

22. Inkrafttreten/Außerkrafttreten

22.1 Die Richtlinien treten am 21. August 2023 in Kraft und mit 
Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft.

Für Förderungen, die nach diesen Richtlinien gewährt wur-
den, bleiben sie auch nach Ablauf ihrer Geltungsdauer wei-
terhin anwendbar.

22.2 Sie ersetzen die Richtlinien Einzelbetriebliches Förde-
rungsprogramm Landwirtschaft (RL-EFP) vom 21. Janu-
ar 2022 (StAnz. S. 181), die jedoch weiterhin für die nach 
diesen Richtlinien gewährten Förderungen anwendbar blei-
ben.

Wiesbaden, den 17. Juli 2023

Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz
VII 6 - 80f - 08.01
– Gült.-Verz. 830 –

StAnz. 34/2023 S. 1080

28 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezem-
ber 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L352/1 vom 24. Dezember 2013) in der jeweils geltenden Fas-
sung.
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MUSTER Anlage 1

Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung

Generelle Anforderungen

Abschnitt I: Premiumförderung (Zuschuss nach Nr. 5.2.1 a) RL-EFP)

Spezifische Anforderungen, Teil A 

(entspricht Anlage 1, Teil A GAK-Förder-
grundsatz AFP)

Spezifische Anforderungen, Teil B

(entspricht Anlage 1, Teil B GAK-Förder-
grundsatz AFP)

Spezifische Anforderungen, Teil C

(Zusätzliche beziehungsweise den 
GAK-Fördergrundsatz AFP konkretisie-
rende Förderbedingungen für die Um-
setzung von Vorhaben nach den RL-EFP 
in Hessen)

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Aufzuchtrinder

Anforderungen an die Kälberhaltung

Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung)

Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen

Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen

Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zuchtsauen und Zuchtebern

Anforderungen an die Haltung von Ziegen

Anforderungen an die Haltung von Schafen

Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen

Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Legehennen

Anforderungen an die Haltung von Mastputen

Anforderungen an die Haltung von Masthühnern

Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen

Anforderungen an die Haltung von Pferden

Abschnitt II: Umbau- und Modernisierungsförderung (Zuschuss nach Nr. 5.2.2 RL-EFP in Verbindung  
mit Nr. 5.2.8 RL-EFP)

Spezifische Anforderungen

Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen zur Umstellung von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung

Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen zur Umstellung der Haltung von Jung- oder Zuchtsauen (Deckzentrum oder Ab-
ferkelbereich)
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Anlage 2

Übernahme von Bürgschaften

1. Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Gesamt-

-
nommen werden, soweit das Darlehen nicht durch bankübli-
che Sicherheiten gedeckt und mit der Zahlung der vertraglich 
vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen gerechnet werden 
kann.

Der Bund übernimmt hierfür befristet auf der Grundlage der je-
weils geltenden Fassung des GAK-Rahmenplans mit geson-
derter Erklärung eine Garantie von 60 Prozent. Auf das Land 
Hessen entfällt der verbleibende Anteil von 40 Prozent.

2. Bürgschaften können nur für Darlehen übernommen werden, 
die bei Antragstellung auf Bürgschaftsübernahme noch nicht 
gewährt oder verbindlich zugesagt worden sind. Eine Darle-
henszusage unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Bürg-
schaftsgewährung ist unschädlich.

3. Die Bürgschaften decken höchstens 70 Prozent des Ausfalls 
an der Hauptforderung, den marktüblichen Zinsen sowie den 
Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung, für die Kosten 
jedoch nur bis zu 2 Prozent des Bürgschaftshöchstbetrages für 
die Hauptforderung.

Ab Eintritt des Verzuges der Kreditnehmerin oder des Kredit-
nehmers ist der Zinssatz in die Bürgschaft einbezogen, der 
gegenüber der Kreditnehmerin oder dem Kreditnehmer als 
Schadenersatzanspruch geltend gemacht werden kann. Die 
Höhe des Schadensersatzanspruches ist auf den Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)1 zuzüg-
lich 5 Prozentpunkte p. a. begrenzt, es sei denn, im Schadens-
fall wird ein höherer Ersatzanspruch nachgewiesen. In keinem 
Fall darf jedoch der vertraglich vereinbarte und von dem bür-
genden Land gebilligte Regelzinssatz überschritten werden.

Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stundungszinsen, 
Provisionszinsen, Strafzinsen, Überziehungszinsen, Bearbei-
tungsgebühren und Prüfungskosten sind von der Bürgschaft 
nicht erfasst und dürfen auch nicht mittelbar gegenüber dem 
bürgenden Land in die Ausfallberechnung einbezogen werden.

Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindestens 30 Pro-
zent. Er darf nicht gesondert oder vorrangig besichert oder auf 
Dritte übertragen werden.

4. Die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer hat eine 
marktübliche Provision (einschließlich Risikoentgelt) für die 
Gewährung der Bürgschaft zu entrichten und so weit wie mög-
lich Sicherheiten – vorrangig Grundpfandrechte – zur Verfü-
gung zu stellen. Dies gilt auch, wenn er nachträglich dafür ge-
eignetes Vermögen erlangt. Zu den Sicherheiten, die vor Fest-
stellen des Ausfalls zu verwerten sind, gehören auch etwaige 
für das Darlehen gegebene Bürgschaften Dritter. Bei haftungs-
beschränkenden Rechtsformen ist Voraussetzung für die Ver-
gabe einer Ausfallbürgschaft, dass alle Gesellschafter, die 

den Darlehensnehmer ausüben können, für das Darlehen mit-
haften, zumindest aber eine selbstschuldnerische Bürgschaft 
in Darlehenshöhe abgeben.

5. Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bundes und der 
Länder sowie die Übernahme von Bürgschaften in Sanierungs-
fällen sind ausgeschlossen.

Anlage 3

Betreuungsaufgaben nach Nr. 7.1 RL-EFP

Ziel der Einschaltung einer Betreuerin oder eines Betreuers ist, 
bei den zu betreuenden Vorhaben eine ordnungsgemäße Durch-
führung und eine eff iziente Mittelvergabe zu sichern. Die Be-
treuerin oder der Betreuer soll deshalb

1. Antragsteller in allen mit dem Vorhaben zusammenhängenden 
Fragen beraten,

2. den Antrag vorbereiten,

3. das Verfahren entsprechend der Bewilligung durchführen und 
dabei

4. die Betreuung im technischen Bereich übernehmen.

Die Betreuerin oder der Betreuer soll mindestens folgende Auf-
gaben übernehmen:

1 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) in der jeweils gel-
tenden Fassung

A. Verwaltungsmäßige und finanzwirtschaftliche 
Betreuung

1. Vorbereitung und Grundlagenermittlung

1.1 Fachliche Betreuung der Antragsteller bei der Vorbereitung 
des Vorhabens, insbesondere Information über Förderungs-
richtlinien, haushalts-, vergabe-, umweltrechtliche und sons-
tige Vorschriften;

1.2 Erarbeitung einer Betriebskonzeption mit Raum- und Funk-
tionsprogrammen unter Beachtung der Richtlinien des Bun-
des für die Durchführung von Zuwendungsbaumaßnahmen 
(RZBau) sowie angemessener Berücksichtigung von Ge-
sichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, einer artgerechten Tier-
haltung, des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen und 
der Erhaltung der Kulturlandschaft;

1.3 Unterstützung bei der Verwertung landwirtschaftlich nicht 
mehr nutzbarer Gebäude und Anlagen beziehungsweise 
Überführung in andere Nutzungsformen unter Berücksich-

Hofstelle darüber hinaus Ermittlung möglicher Standorte, 
unter anderem unter Beachtung der Aspekte von Natur- und 
Landschaftsschutz sowie Ver- und Entsorgung.

2. Antragsbearbeitung, Koordination mit Behörden

2.1 Unterstützung der Antragstellerin oder des Antragstellers bei 
Behörden, Kreditinstituten und sonstigen Beteiligten;

2.2 Koordination der behördlichen Termine, Formulierung von 
Entscheidungshilfen und Übernahme der Ergebnisse in das 
Antragsverfahren;

2.3 Einholen der für die Förderung des Vorhabens erforderlichen 
Genehmigungen und Unterlagen;

2.4 Erarbeitung und Aufstellung des Kosten- und Finanzierungs-
planes;

2.5 Erarbeitung und Vorlage des Förderantrages;

2.6 Vertretung des Vorhabens bei den Bewilligungsbehörden.

3. Durchführung des Vorhabens

und festgestellt ist, dass die der Bewilligung zugrundeliegen-
den Voraussetzungen gegeben sind;

3.2 Überwachung des Vorhabens auf Antrags- und richtlinienge-
mäße Durchführung unter Berücksichtigung des Investitions-

3.3 eigenverantwortliche Abwicklung des sich aus der Durchfüh-
rung des Vorhabens ergebenden Zahlungsverkehrs;

3.4 prüfungsfähige Aktenführung.

4. Verfahrensabschluss

4.1 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verfahrensabschlus-
ses;

4.2 Aufstellung und Vorlage des Verwendungsnachweises;

4.3 Aufbewahrung der Unterlagen.

B. Technische Betreuung

Unter technischer Betreuung ist sowohl die Übernahme aller 
Architektenleistungen durch die Betreuerin oder den Betreuer als 
auch die technische Mindestbetreuung bei Einschaltung einer frei-
schaffenden Architektin oder eines freischaffenden Architekten 
zu verstehen.

Wenn die Betreuerin oder der Betreuer die Architekten-/Ingenieur-
leistungen nicht selbst übernimmt, kann die Antragstellerin oder 
der Antragsteller in Abstimmung mit der Betreuerin oder dem Be-
treuer auf der Grundlage schrif tlicher Verträge freischaffende 
Architekten/Ingenieure mit der Objektplanung des Vorhabens im 
technischen Bereich beauftragen. Sie oder er hat darauf zu ach-
ten, dass die Architektin oder der Architekt/die Ingenieurin oder 
der Ingenieur eine ausreichende Haftpflichtversicherung nach-
weist und nicht gleichzeitig als Auftragnehmerin oder Auftrag-
nehmer für bauliche Leistungen des gleichen Vorhabens tätig 
sind.

Die Betreuerin oder der Betreuer hat im Rahmen der Mindest-
betreuung in folgendem Leistungsrahmen Aufgaben zu über-
nehmen und mitzuwirken:

1. Planungsvorbereitungen

Mitwirkung bei der Ermittlung, gegebenenfalls Stellungnah-
men zu den ermittelten Voraussetzungen für die Lösung der 
Bauaufgabe (Standortwahl, Kosten-Finanzierungsrahmen) 
nach den Richtlinien des Bundes für die Durchführung von 
Zuwendungsbaumaßnahmen (RZBau).
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2. Bauleitplanung

2.1 Mitwirkung beim Erarbeiten einer wirtschaftlichen sowie einer 
funktions-, tierart- und umweltgerechten Planung auf Grund-
lage des Raum- und Funktionsprogramms;

2.2 Stellungnahme zu den Entwürfen und Prüfung der Kostenbe-
rechnung auf Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, ins-
besondere hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen der 
Förderungsrichtlinien; Analyse der Alternativen/Varianten mit 
Kostenuntersuchung (Optimierung).

3. Vorbereitung der Baufreigabe

3.1 Überprüfung des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens, 
der Kostenermittlung einschließlich Aufstellung der unbaren 
Eigenleistungen des Bauherrn.

4. Objektüberwachung

4.1 Periodische Prüfung des Bautenstandes auf Übereinstim-
mung der Bauausführung mit der Baugenehmigung und den 
für die Bewilligung maßgebenden Planunterlagen;

4.2 Prüfung der Rechnungen auf sachliche und fachtechnische 
Richtigkeit;

4.3 gemeinsame Objektbegehung mit dem Architekten und dem 
Bauherrn für die Schlussabnahme unter Beteiligung der Be-
willigungsbehörde; hierbei Feststellung der noch nicht ausge-
führten Bauarbeiten sowie evtl. vorhandener Mängel mit An-
gabe von Erledigungsfristen; über jede Objektbegehung ist 
ein Bericht anzufertigen;

4.4 Unterstützung des Bauherrn bei den noch durchzuführenden 
Arbeiten;

4.5 Überprüfung der Kostenfeststellung.

5. Objektbetreuung

Unterstützung des Bauherrn in seinen Ansprüchen bei der 
Beseitigung innerhalb der Gewährleistungszeit auftretender 
Mängel.

Die in Nr. 1 bis 5 genannten Leistungen sind auf der Grund-
lage und unter Beachtung der Richtlinien des Bundes für 
die Durchführung von Zuwendungsbaumaßnahmen (RZBau) 
durchzuführen.

6. Sonstige Leistungen

 Mitwirkung bei Auswertungs-, Kontroll- und Evaluierungs-
maßnahmen. 

Anlage 4

GV-Umrechnungsschlüssel nach Nr. 2.3.2 RL-EFP

Bei der Ermittlung des Viehbestandes beziehungsweise des 
höchstzulässigen Viehbesatzes ist folgender Umrechnungs-
schlüssel anzuwenden:

Kälber (außer Mastkälber) und Jungvieh
unter 6 Monaten 0,300 GVE

Mastkälber 0,400 GVE

Rinder von 6 Monaten
bis 2 Jahren 0,600 GVE

Rinder von mehr
als 2 Jahren 1,000 GVE

Equiden unter 6 Monaten 0,500 GVE
(ohne Ponys, Kleinpferde)

Equiden von mehr als 6 Monaten 1,000 GVE
(ohne Ponys, Kleinpferde)

Ponys, Kleinpferde und andere Equiden 0,600 GVE

Mutterschafe/Böcke 0,150 GVE

Schafe (außer Mutterschafe)
von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE

Ziegen (als Muttertiere)/Böcke 0,150 GVE

Ziegen (außer Muttertiere) von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE

Ferkel (bis 20 kg) 0,020 GVE

Mastschweine:

– bei Betrachtung der gesamten Mastdauer 0,130 GVE

oder

 = Läufer (20–50 kg) 0,060 GVE

 = sonstige Mastschweine (über 50 kg) 0,160 GVE

Zuchtschweine 0,300 GVE

Hühner (Legehennen und Masthähnchen) 0,003 GVE

Junghennen 0,0017 GVE

Sonstiges Geflügel 0,014 GVE

Anlage 5

Förderung von spezifischen Investitionen zum Umwelt- und 
Klimaschutz (SIUK)

Teil A) Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft2

Förderfähig sind folgende Maschinen und Geräte:

1. Aufbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern

1.1 Injektionsgeräte für die Aufbringung von Gülle, Gärresten, 
Jauche und Sickersaft mit und ohne Tankwagen.

1.2 An Tankwagen angebaute Geräte zur Direkteinarbeitung von 
Gülle, Gärresten, Jauche und Sickersaft, wie Grubber, Schei-
beneggen, Scheibenschlitzgeräte und vergleichbare Techni-
ken, mit und ohne Tankwagen.

1.3 Schleppschuhverteiler mit und ohne Tankwagen.

1.4 Aufbringungsgeräte nach Nr. 1.1 bis 1.3 in Verbindung mit 
Pumpe, Haspel und Schlauch (Verschlauchungsverfahren)

Die Geräte müssen nachweislich dem neuesten Stand der Tech-
nik entsprechen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Geräte 
in einem Testverfahren nach DLG3 oder VERA4 erfolgreich ge-
prüft wurden.

2. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

2.1 Spritz- und Sprühgeräte für den Obst-, Garten- und den 

und in den Tank zurückfördern und die Abdrift um mindestens 
90 Prozent gegenüber herkömmlichen Sprühgeräten verrin-
gern können, ohne die Wirksamkeit der Anwendung zu ver-
ringern.

-

abschalten oder die zum Beispiel in Flächenkulturen Unkräu-
ter oder Pilzbefall erkennen und die Düsen entsprechend ein-
schalten. Die mögliche Mitteleinsparung der Geräte muss 
durch eine Prüfung des Julius Kühn-Instituts nachgewiesen 
werden.

2.3 Feldspritzgeräte mit Assistenzsystemen zur automatischen 
Teilbreitenschaltung und Gestängeführung und automatischer 
Innenreinigung.

2.4 Feldspritzgeräte mit Mehrkammersystemen zur gezielten teil-

Die unter Nr. 2.1 bis 2.4 genannten Geräte müssen vom Julius 
Kühn-Institut geprüft und anerkannt worden sein.

Selbstfahrende Maschinen sind sowohl bei der Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern als auch bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln nicht förderfähig.

3. Mechanische Unkrautbekämpfung

Maschinen und Geräte zur mechanischen Unkrautbekämpfung für 
Reihenkulturen, die über eine elektronische Reihenführung (mit-
tels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) verfügen.

Maschinen und Geräte mit einer mechanischen Reihenführung 
(zum Beispiel durch Taster) sind nicht förderfähig.

Teil B) Bauliche und sonstige Anlagen

Förderfähig sind folgende Investitionen:

1. Emissionsminderung in Stallbauten

1.1 Abluftreinigungsanlagen (bis zum 31. Dezember 2022 Umset-
zung als nichtproduktive Investition nach Nr. 5.2.1 f) nur mit 
Mitteln der GAK außerhalb des EPLR Hessen)

1.2 Kot-Harn-Trennung

1.3 Verkleinerte Güllekanäle

1.4 Emissionsarme Stallböden

1.6 Güllekühlung

2. Emissionsminderung in Verbindung mit Stallbauten

Die Investitionen müssen zu einer deutlichen Minderung von 
-

2 Diese Teilmaßnahme ist vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 für eine Umsetzung mit Mitteln der GAK sowie des ELER 
ausgesetzt (vgl. Nr. 2.2, 5. Tiret).

3 Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Die DLG führt u. a. Prüfungen 
von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten durch.

4 Verification of Environmetal Technologies for Agriculture Production. 
VERA ist eine multinationale Kooperation zwischen Dänemark, den 
Niederlanden und Deutschland zur Prüfung und Verif izierung von 
Umwelttechnologien im landwirtschaftlichen Sektor.
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gern außerhalb des Stallgebäudes beitragen. Für eine deut-
-

sigen Wirtschaftsdüngern müssen die Lagerstätten über eine 
feste Abdeckung und zudem über eine Mindestlagerkapazität 
verfügen, die mindestens zwei Monate über die betriebsindi-
viduellen ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgeht.

2.2 Festmistlagerstätten

Die Investitionen müssen zu einer deutlichen Minderung von 
Emissionen bei der Lagerung von Festmist außerhalb des 
Stallgebäudes beitragen. Sie haben über eine Mindestlager-
kapazität zu verfügen, die mindestens zwei Monate über die 
betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vorgaben hinaus-

Festmistarten können, zudem über eine feste Überdachung 
verfügen.

3. Emissionsminderung unabhängig von Stallbauten (vgl. 
Nr. 6.5)

-
-

zember 2022 Umsetzung als nichtproduktive Investition nach 
Nr. 5.2.1 f) nur mit Mitteln der GAK außerhalb des EPLR Hes-
sen)

 Die Investitionen müssen zu einer deutlichen Minderung von 
-

gern außerhalb des Stallgebäudes beitragen. Für eine deut-
-

sigen Wirtschaftsdüngern müssen die Lagerstätten über eine 
feste Abdeckung und zudem über eine Mindestlagerkapazität 
verfügen, die mindestens zwei Monate über die betriebsin-
dividuellen ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgeht. Diese 
Teilmaßnahme ist aufgrund des PLANAK-Beschlusses vom 
21. September 2020 vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 für eine Umsetzung mit Mitteln der GAK sowie des 
ELER ausgesetzt.

4. Ressourcenschonende Einrichtungen zum Umwelt-
schutz

4.1 geschlossene, rezirkulierende Bewässerungssysteme für 
Sonderkulturen insbesondere im Freiland

-
einträgen

Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt 
und Straßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonsti-
ger Abgrabungen (Verfüllrichtlinie)

1. Vorbemerkung und Veranlassung

2. Geltungsbereich

4. Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Stra-
ßenaufbruch

4.1 Allgemeines

4.2 Verwertungsmöglichkeiten und Einstufung nach Abfallver-
zeichnis-Verordnung – AVV

4.2.1 Verwertung von Bodenmaterial

4.2.2 Verwertung von Bauschutt und Straßenaufbruch

5. Anforderungen an die Verwertung von Bodenmaterial, 
Bauschutt und Straßenaufbruch

5.1 Verfüllbereiche

-

5.2.1 Beprobung

5.2.1.1 Oberer Verfüllbereich

5.2.1.2 Mittlerer Verfüllbereich

5.2.1.3 Unterer Verfüllbereich

5.2.2 Anpassung der Verfüllbereiche an vorhandene Hinter-
grundwerte

642

6. Organisation, Überwachung und Dokumentation der 
Verfüllung 

6.1 Organisation der Verfüllung im Betrieb des Abfallverwer-
ters

6.2 Untersuchungserfordernisse

6.2.1 Durchführung von Probenahme, Probenvorbehandlung 
und Analytik

6.2.2 Untersuchungserfordernis vor Abfallannahme (Vorerkun-
dung)

6.2.3 Untersuchungserfordernis nach Vorerkundung

6.2.3.1 Untersuchungsumfang bei Bodenmaterial

6.2.3.2 Untersuchungsumfang bei Bauschutt

6.2.3.3 Untersuchungsumfang bei Straßenaufbruch

6.2.4 Fremdüberwachung der Verfüllung

6.3 Dokumentation der Verfüllung

6.3.1 Betriebstagebuch

6.3.2 Eigenkontrollbericht

7. Anforderungen an die Antragsunterlagen

8. Quellenverzeichnis

Anhang I Grenzwerte für die Verwertung (Tabellen 1 bis 3)

Anhang II Rechtliche Grundlagen

1. Vorbemerkung und Veranlassung

Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch bilden den über-
wiegenden Anteil des Abfallaufkommens in Hessen. Ein Großteil 
davon wird allerdings nicht beseitigt, sondern verwertet. In hes-
sischen Betrieben zur Gewinnung von mineralischen Rohstoffen 
(Tagebauen und sonstigen Abgrabungsbetrieben) werden jähr-
lich ca. 7 Millionen Tonnen dieser Materialien im Rahmen der 
Wiedernutzbarmachung verfüllt. Damit kommt der Verwertung sol-
cher Abfälle in diesen Gewinnungsbetrieben eine herausragende 
Bedeutung zu. Die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung 
dieser Abfälle hat, sofern sie nicht vermieden werden können, 
Vorrang vor der Beseitigung.

Die Anforderungen an die Schadlosigkeit solcher Verwertungen 
berücksichtigen die Vorgaben des Bodenschutz-, Abfall- und 
Wasserrechts.

Für die behördliche Praxis und zur Gewährleistung eines einheit-
lichen und rechtssicheren Vollzugs in Hessen ist es erforderlich, 
diese bundesrechtlichen Vorgaben möglichst übersichtlich dar-
zustellen. Die Verfüllrichtlinie soll dies erleichtern, indem sie auf 
der Grundlage der einschlägigen bundesrechtlichen Vorgaben 
die Randbedingungen für Verfüllmaßnahmen aufzeigt. Sie ist 
somit eine Verwaltungsvorschrift, welche den hessischen Voll-
zugsbehörden als Handlungsanweisung zur Orientierung dienen 
soll. Als interne Verwaltungsvorschrift entfaltet sie keine Außen-
wirkung.

Lange Zeit fehlte es an Detailregelungen auf Bundesebene. Mit 
der Mantelverordnung und der darin novellierten Bundesboden-
schutzverordnung sind viele, aber nicht alle Sachverhalte bei Ver-
füllmaßnahmen nun auch bundeseinheitlich präzisiert worden. Es 
bleiben aber weiterhin offene Fragen, welche in diesem Papier 
zur Unterstützung der damit Arbeitenden geklärt werden sollen. 
Zudem unterscheiden sich die Bedingungen an den Verfüllstand-
orten. Daher müssen Entscheidungen über Verwertungsmaß-
nahmen mineralischer Abfälle in Tagebauen und sonstigen Ab-
grabungen immer einzelfallbezogen ergehen.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Verwertung der mineralischen Abfälle 
Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch in nach Berg-, 
Wasser- und Immissionsschutzrecht genehmigten Tagebauen und 
sonstigen Abgrabungen und ist für die Prüfung der Schadlosig-
keit einer Verwertungsmaßnahme heranzuziehen. Diese Richt-
linie gilt nicht für Materialien, die im Zusammenhang mit der Ge-
winnung und Verarbeitung von Bodenschätzen im Bereich einer 
Lagerstätte selbst anfallen.

3. Begriffsbestimmungen

Abgrabungen

Eine offizielle Definition von Abgrabungen existiert nicht. In der 
Fachsprache sind Abgrabungen Gewinnungsgebiete für feste mi-
neralische Rohstoffe in offenen Gruben zur Gewinnung von Stei-
nen und Erden, ohne dem Bergrecht zu unterliegen.

Ausbauasphalt (in Anlehnung an LAGA M 20)

Ausbauasphalt ist durch lagenweises Fräsen oder durch Auf-
brechen eines Schichtenpaketes in Schollen gewonnener As-
phalt. Asphalt ist ein natürlich vorkommendes oder technisch 
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